
 

OHLIGSER TURNVEREIN 1888 E.V. 
 Badminton • Faustball • Freizeit- u. Gesundheitssport • Handball • Kanu • Schach • Schwimmen • Taekwondo • Tennis • Volleyball    

            Breitensport • Fitness-Studio • Kinder- und Jugendsport • Leistungssport • REHA-Sport • Seniorenangebote  
 
 

 

     

 
     

Geschäftsstelle: Hubertusstraße 12 • 42697 Solingen • Tel.: 7 17 88 • Fax: 7 72 88 • Öffnungszeiten: Mo - Fr von 10 - 12 Uhr 

www.Ohligser-Turnverein.de • mail: info@otv88.de 
 

1. Vorsitzender: 
Jörg Martin 
joerg.martin@otv88.de 

 

2. Vorsitzende: 
Beate Globisch 
beate.globisch@otv88.de 
 

 

Steuernummer: 
128/5836/4298 

 

Konto-Nr.:  133 819  
BLZ:  342 500 00  
Stadtsparkasse Solingen 
BIC:  SOLSDE33XXX 
IBAN: DE 20 34250000 0000 133819 

 

 

Fitnessbereich OTV-Halle 
Hubertusstraße 12 
42697 Solingen 
Tel.: 0212 / 2 33 36 88 

 

Tennisanlage Lochbachtal 
Deusberger Straße 1 a 
42697 Solingen 
Tel.: 0212 / 33 49 88 

 

Beiträge und Vertragsbedingungen 
 
 
 Gültige Beiträge ab 01.01.2024: 

   Grundbeitrag   Zusatzbeitrag monatlich in €: 

 Beitragsgruppe: 
monatlich in 

€: Badminton Handball Taekwondo  

            

 01 Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre  10,00     1,50     4,00        3,50       

 02 Studenten bis 28 Jahre / Azubis  11,00     2,50     7,00     4,00       

 03 Erwachsene  14,00     4,00     8,00     4,00       

 04 Ehepaare  24,00     7,50     10,00     5,50       

 05 Familien  32,00     8,25     12,00     5,50       
      

 
 
 

Die Aufnahmegebühr beträgt € 6,00 je Antrag. Sie wird mit dem ersten Lastschrifteinzug erhoben. 
Es kann zwischen jährlicher und halbjährlicher Zahlungsweise gewählt werden.  
 
Die Beiträge werden mit dem SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen.  
Für die Bearbeitung von Rücklastschriften sind dem OTV die vom Kreditinstitut berechneten Kosten  
zuzüglich einer Gebühr in Höhe von € 5,-- zu erstatten. 
 
Von Mitgliedern, die keine Einzugsermächtigung erteilen, wird je Rechnungsstellung eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 € erhoben.  
Ab der 1. Mahnung beträgt die Bearbeitungsgebühr € 5,00. 
 
 
 
Vertragsbedingungen des Vereins: 
 
 

• Die Abteilungen sind berechtigt, einen Abteilungsbeitrag zu erheben, der über dem gültigen  
 Grundbeitrag liegt (siehe oben). 
 

• Veränderungen sind dem OTV schriftlich anzuzeigen. 
 

• Jedes Mitglied verpflichtet sich, jeden Wohnsitzwechsel oder die Beendigung der Ausbildungszeit oder  
   des Studiums dem Verein unverzüglich mitzuteilen. 
 

 

• Bei Minderjährigen verpflichten sich die gesetzlichen Vertreter, die Mitgliedsbeiträge zu entrichten. 
 

• Bei Vollendung des 18. Lebensjahres erlischt die Mitgliedschaft innerhalb der Familie und wird in eine 
   Einzelmitgliedschaft geändert. 
 

• Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an den geschäftsführenden Vorstand. Der Austritt ist nur  
 zum Ende des Kalenderjahres - gleich Geschäftsjahr - unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Mona-

ten zulässig. Bei Fristversäumnis verlängert sich die Mitgliedschaft um ein Jahr. 
 
 
 
 
Formular vom: 23.10.2025 

 

http://www.ohligser-turnverein.de/

